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Kenntnisnahme- und Einwilligungserklärung 

 

Die Richtlinie über die dienstliche und private Nutzung der Telekommunikationsanlagen 

der Hessischen Landesverwaltung vom 21.06.2013 (StAnz. 29/2013 S. 890) habe ich zur 

Kenntnis genommen und werde die dort gemachten Vorgaben beachten. 

 

 

Ort, Datum   Unterschrift des/der Tarifbeschäftigten  

 

Ich möchte die von meiner Dienststelle zur Verfügung gestellte Telefonanlage in 

geringfügigem Umfang auch für private Zwecke kostenfrei nutzen.  

Ich willige ein, dass zum Zwecke der Kostenkontrolle und der Kontrolle der Einhaltung 

der Vorgaben dieser Richtlinie die während der Telekommunikation entstehenden 

Verbindungsdaten protokolliert werden. Ich bin damit einverstanden, dass diese 

Verbindungs-daten wie in der Richtlinie unter Punkt 5 beschrieben temporär gespeichert 

werden können.  

Mir ist bekannt, dass die Gestattung der Privatnutzung jederzeit eingeschränkt oder 

widerrufen, beziehungsweise mit einer Kostenpflicht belegt werden kann. Auch ich kann 

diese Einwilligung jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen. Ab dem Zeitpunkt des 

Widerrufs darf ich die Telekommunikationsanlage dann nicht mehr für private Zwecke 

nutzen. Die Einwilligungserklärung wird in meine Personalakte aufgenommen 

 

 

Ort, Datum   Unterschrift des/der Tarifbeschäftigten  
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